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H A U S O R D N U N G 
 

************************ 
 
1. Das Betreten und Benützen der Eishalle ist nur zu den Öffnungszeiten gestattet. 

Vorschulpflichtige Kinder dürfen die Anlage nur in Begleitung einer erwachsenen 
Person besuchen. 

 
2. Anweisungen des Betriebspersonals sind strikte zu befolgen. 
 
3. Die Benützung der Anlage erfolgt auf eigene Verantwortung und Gefahr. Für 

Unfälle und sonstige Schäden, welche durch das Nichtbeachten von Weisungen 
des Betriebspersonals, durch mangelnde Vorsicht, Selbstverschulden oder durch 
Verschulden Dritter entstehen, sowie bei Diebstählen und Verlust lehnt die Be-
treiberin jegliche Haftung ab. 

 
4. Notausgänge und Fluchtwege, Ein- und Ausgänge, Korridore und Treppen sowie 

Sicherheitseinrichtungen sind jederzeit freizuhalten und dürfen nicht verstellt 
werden. 

 
5. In der gesamten Eishalle sowie in den Garderoben ist auf Ordnung zu. Abfälle 

sind in die dafür vorgesehene Behälter zu deponieren. Nicht gestattet ist: 
- das Rauchen in der gesamten Eishalle sowie im Restaurant, 
- das Mitbringen von Glasbehältnissen und gefährlichen Stoffen und Gegen-

ständen, 
- das Abbrennen von Feuerwerk, Signalraketen oder ähnlichem, 
- der Verzehr von Speisen und Getränken auf den Eisflächen. 

 
6. Die Garderoben sind in sauberem Zustand (besenrein) zu verlassen. Andernfalls 

wird dem Benützer durch die Eisbahn für die Reinigung eine Gebühr von 
CHF 100.00 in Rechnung gestellt. 

 
7. Die Benützer haften in vollem Umfang für alle fahrlässigen oder mutwillig verur-

sachten Schäden. 
 
8. Das Eisfeld darf während der Reinigung überhaupt nicht und danach erst nach 

Freigabe durch den Eismeister wieder betreten werden. Während den Publikum-
szeiten ist freies Hockey nur bedingt und auf den dafür zugeteilten Eisflächen 
möglich, Eislaufen hat Vorrang. Scharfschüsse sind verboten! 

 
9. Zuwiderhandlungen gegen diese Hausordnung und/oder Anweisungen des Be-

triebspersonals können ohne Anspruch auf Rückerstattung des Eintrittsgeldes zu 
einem Verweis und/oder einem befristeten Stadionverbot führen. 
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